
Privacyreglement / Datenschutz

Der Datenschutz bezüglich der Mitgliederdaten findet nach schweizer Recht statt. Art. 13 der 

Schweizer Bundesverfassung legt grundlegend fest, dass jede Person Anspruch auf Achtung ihres 

Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehr sowie auf 

Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten hat.

Welche Daten braucht EBRA:

• Vorname, Nachname

• Adresse (Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Land)

• Geburtsdatum (Zweck: das Mitglied muss über 18 Jahre alt sein)

• Telefonnummer

• Emailadresse

Wo werden die Daten hinterlegt:

• Nur die Vorstandsmitglieder haben Einsicht in die Datenbank.

Wer ist Inhaber der Datenbank:

• Inhaberin der Datensammlung ist der Verein.

Was geschieht mit den Daten:

• Die Daten werden nur für die clubinterne Kommunikation, für den Informationsaustausch 

und für die Koordination von Dienstleistungen des Vereins verwendet.

Was geschieht nicht mit den Daten

• Mitgliederdaten werden nicht ausserhalb des Vereins veröffentlicht. Eine Weitergabe erfolgt 

nur mit der ausdrücklichen Bewilligung des Vereinsmitglieds oder aufgrund von gesetzlichen 

Verpflichtungen.

Vogehen bei Konfliktsituationen

• Konflikte werden primär vom Vorstand des Vereins gelöst. Falls ein Konflikt nicht vom 

Vorstand gelöst werden kann, kann eine Drittperson, die keine Bindung zu EBRA hat, 

hinzugezogen werden.  

11. März 2009 Der Vorstand


